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Autounfall: Wer übernimmt die Kosten? 

 

 

 

Beispiel:  Frontalkollision verursacht durch die Lenkerin des Fahrzeuges B  

 (Lenkerin = Ehefrau des Halters) 

Die Kosten der Personenschäden (Unfallheilungskosten, Verdienstausfall, Invaliditätsentschädi-

gung, Unterhaltsansprüche und Genugtuungssummen etc.) werden von den folgenden Versiche-
rungsträgern übernommen: 

Die Personen- und Sachschäden der Geschädigten im 

Fahrzeug A werden durch die Haftpflichtversicherung  

des Halters von Fahrzeug B entschädigt 

Die Kosten des Halters werden 

übernommen durch: 

1. Unfallversicherung 

2. Krankenkasse 

(AGRISANO) 

3. Risikoversicherung 

(Tod und Invalidität) 

4. Insassenversicherung 

Die Kosten der Ehefrau des Halters werden 

übernommen durch: 
  

1. Haftpflicht des Halters B 

2. Unfallversicherung 

3. Krankenkasse (AGRISANO) 

4. Risikoversicherung (Tod und Invalidität) 

5. Insassenversicherung 

Die Kosten der Kinder, Eltern und  

Geschwister des Halters werden 

übernommen durch: 

1. Haftpflicht des Halters B 

2. Unfallversicherung 

3. Krankenkasse (AGRISANO) 

4. Insassenversicherung 

Die Kosten der Berufskolle- 

gen werden übernommen durch: 

1. Haftpflicht des Halters B 

2. Unfallversicherung 

3. Krankenkasse (AGRISANO) 

4. Risikoversicherung (Tod und Invalidität) 

5. Insassenversicherung 

1. Haftpflicht des Halters B 

2. Unfallversicherung 

3. Insassenversicherung 

Die Kosten der fremden Personen 

(Autostopper etc.) werden 

übernommen durch: 

A B 

 


